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erweitern 

Einreicher: 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Datum 
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Sitzungstermine 

Gremium Zuständigkeit 

08.11.2023 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam Entscheidung 

29.11.2023 Hauptausschuss Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Stellungnahmen der Verwaltung zu 
Gesetzgebungsverfahren des Landes bzw. dem Städte- und Gemeindebund den jeweils 
thematisch zuständigen Ausschüssen vorab zur Kenntnis zu geben. Ebenso sollen 
Bürgerbefragungen vorab im Hauptausschuss vorgestellt werden. 

 
Begründung: 
 
Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene sind politisch bedingte Weichenstellungen, die 
auf das Leben der Menschen in den Gemeinden direkten Einfluss ausüben. 
Bürgerbefragungen begleiten den öffentlichen und den politischen Diskurs in der 
Gesellschaft gleichermaßen. Aus diesem Grunde ist es angemessen, die 
Gemeindevertretungen jeweils zu informieren. 
 
Anlagen: 

1 Stellungnahme der Verwaltung öffentlich 
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
Titel des Antrages: 

Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung

Datum/Unterschrift 
Oberbürgermeister / Geschäftsbereichsleitende/r 50
2.

St
nS

VV
 0

1.
08

.2
2

2 von 2 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Stellungnahme der Verwaltung

	Dropdown1: [Zentrale Verwaltung]
	frm_SitzungSVV: 
	frm_Titel: Beteiligung der Stadtverordnetenversammlung erweitern
	frm_DrucksacheNr: 23/SVV/1125
	frm_TOP: 9.3
	frm_RechtlEinsch: Nach § 28 BbgKVerf i.V.m mit § 29 BbgKVerf haben die Stadtverordneten ein umfassendes Auskunftsrecht.Gegen den Antrag und einen entsprechenden Beschluss bestehen keine rechtlichen Bedenken. Siehe weiter Punkt. 3
	frm_Berücksichtigung im Haushaltsplan: 
	frm_Zeitliche Umsetzbarkeit: Eine Umsetzung des Beschlusses wird jedoch aus zeitlichen Gründen nicht immer möglich sein, insbesondere dann, wenn die Fristen für Stellungnahmen ablaufen, bevor die jeweiligen Fachausschüsse tagen konnten. Es wird daher eine Anpassung des Beschlusstextes angeregt:„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Stellungnahmen der Verwaltung zu Gesetzgebungsverfahren des Landes, die die Verwaltung gegenüber dem Land bzw. dem Städte- und Gemeindebund abgibt, den jeweils thematisch zuständigen Ausschüssen, sofern zeitlich möglich, vorab zur Kenntnis zu geben. Dies betrifft auch Bürgerumfragen gemäß Umfragesatzung. 
	frm_Inhaltliche Einordnung: Von der Umsetzung betroffen, sind alle Geschäftsbereiche in ihrer jeweiligen Zuständigkeit.
	DatumUnterschrift: 
	drucken: 
	zurück: 


